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Bericht im Hinblick auf die Einstufung 
der Republik Nordmazedonien 

als sicheres Herkunftsland im Sinne des § 29 a AsylG 
(Stand: April 2021) 

Grund ätzlichc Anmerkungen: 

1. uftrag: Das Auswärtige Amt erstellt Lageberichte in Erfüllung seiner Pflicht zur Rechts- und 
mtshilfe gegenüber Behörden und Gerichten des Bundes und der Länder (Art. 35 Abs. l GG, §§ 14, 

99 bs. 1 VwGO). Insoweit wird auf die Entscheidung des BVerfG vom 14.05.1996 zu sicheren 
Herkunftsstaaten besonders hingewiesen, in der es heißt: ,,Angesichts der Tatsache, dass die Verfassung 
dem Gesetzgeber die Einschätzung von Auslandssachverhalten aufgibt. .. , fällt gerade den 
Auslandsvertretungen eine Verantwortung zu, die sie zu besonderer Sorgfalt bei der Abfassung ihrer 
einschlägigen Berichte verpflichtet, da diese sowohl für den Gesetzgeben wie für die Exekutive eine 
wesentliche Entscheidungs-grundlage bilden." Das Auswärtige Amt erstellt daher Lageberichte 
ausschließlich in eigener Verantwortung. 

2. Funktion: Lageberichte sollen also vor allem dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den 
Verwaltungsgerichten als Entscheidungshilfe in Asylverfahren, aber auch den Innenbehörden der 
Länder bei ihrer Entscheidung über die Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer dienen. In ihnen 
stellt das Auswärtige Amt asyl- und abschiebungsrelevante Tatsachen und Ereignisse dar. Wertungen 
und rechtliche Schlussfolgerungen aus der tatsächlichen Lage haben die zuständigen Behörden und 
Gerichte vorzunehmen. 

3. Ergänzende Auskünfte: Über Lageberichte . hinausgehende Anfragen von Behörden und Gerichten 
wird das Auswärtige Amt beantworten, soweit die Anfragen einen konkreten tatsächlichen Sachverhalt 
zum Gegenstand haben. Die Beantwortung von Fragen, die bereits in der Fragestellung eine rechtliche 
Wertung enthalten (z.B. ,,Besteht für den Kläger das Risiko einer politischen Verfolgung?"), fällt in die 
Zuständigkeit der Gerichte bzw. !2Pen-behörden, nicht aber des Auswärtigen Amts. 

4. Quellen: Die Auslandsv 
Erkenntnisse auszuwerten. 
vor Ort vertretener Nie 
Rechtsanwälte, Botsch 
oder IKRK, Regierun 
Amt regelmäßig mit 
über die Lage in e· 
Stellungnahmen er 
Möglichkeit, ihre Er 

5. Aktualität: Lage 
Ereignisse bis zu d 
erfoJgt in regelmäßi 
Lage berichten 
eintretenden Ve 
möglich ist, w 
der aktuellen 
bekannt geword 
telefonische - A 

sind angewiesen, sämtliche vor Ort zur Verfügung stehenden 
esondere für Erkenntnisse lokaler Menschenrechtsgruppen und 

· tionen. Weitere Erkenntnisquellen sind Oppositionskreise 
er-staaten, internationale Organisationen wie z.B. UNH CR 
hobene Personen. Darüber hinaus tauscht das Auswärtige 

egierungsorganisationen und dem UNHCR Informationen 
~ aus. Dadurch sowie durch stets mögliche schriftliche 
er Nichtregierungsorganisationen und des UNHCR die 

Lageberichten dargestellten Sachverhalten einzubringen. 

die dem Auswärtigen Amt bekannten Tatsachen und 
atum der Erstellung. Die Aktualisierung der Lageberichte 
geht das Auswärtige Amt auch Hinweisen auf evtl. in ~en 
htigkeiten nach. Bei einer gravierenden, ~lötz~1ch 
:Auswärtige Amt einen ad hoc-Bericht. Wenn dies mcht 

ingewiesen, dass der betreffende Lagebericht nicht mehr 
n für eine Vednderung der Lage, die den Empfängern 

Amt darilber hinaus den Empfängern jederzeit für - auch 
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6. Ei nstufung: Lageberichte sind als, Verschlusssache - Nur für den Dienst-gebrauch" c ingc tuft. ur 

die es restriktive Weitergabeverfahren stellt sicher, dass die Berichte ohne Rücks ichtnahme auf 

außenpoliti sche Interessen fo rmuliert werden können. Die Schutzbedürftigke it ist auch aus Gründen de 

Quellenschutzes und in Einze lfällen sogar im Interesse der persönlichen Sicherheit der Mitarbeiter des 

Auswärtigen Amts geboten. 
Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass die Lageberichte nicht an Dritte, die selbst weder 

verfahrensbeteiligt noch verfahrensbevollmächtigt in einem anhängigen Verfahren sind, wei tergegeben 

werden dürfen. Die unbefugte Weitergabe dieser Informationen durch verfahrensbevollmächtigte 
Rechtsanwälte ste llt einen Verstoß gegen berufliches Standesrecht dar (§ 19 der anwaltl ichen 

Berufsordnung) und kann entsprechend geahndet werden. 
Das Auswärtige Amt hat keine Einwände gegen die Einsichtnahme in diesen Lagebericht bei 

Verwaltungsgerichten durch Prozessbevollmächtigte, wenn die Bevollmächtigung in einem laufenden 

Verfahren nachgewiesen ist. Aus Gründen der Praktikabilität be~~ortet das Auswärtige Amt, dass die 

Einsichtnahme unabhängig von örtlicher und sachlicher Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts, bei dem 

der Prozessbevollmächtigte im Einzelfall Einsicht nehmen möchte, möglich ist. 

7. Besondere Hinweise zum Lagebericht Nordmazedonien: Der ~ericht beruht auf Erkenntnissen, die 

die deutsche Auslandsvertretung in Nordmazedonien im Rahmen eigener Beobachtungen, Kontakte und 

Recherchen gewonnen hat. 

8. Anlage: Karte der Republik Nordmazedonien (Qu~lle:_Au~wä':iges Amt, Krisenreaktionszentrum) 

Das Auswärtige Amt übernimmt keine Gewähr für die R1chttgke1t des Inhalts der Karte. 

Es ist beabsichtigt den Bericht zweijährlich zu aktualisieren. 

Auswärtiges Amt 2021 - Nicht zur Veröffen 
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11 n1ss llfl , . k . (1 zus•'""'• · . . • 1 ihr•' V na bhäng1 g ei t 991) ein don1cn 1st sei p · · · e parlam l · 
. c ublik J,Jordrna,.c demokratische nnz1p1en, Mens cn ansehe 

g:-;,.~k;atic, d~ren ii:~as~;;;'/rnazedonien war das_ erste Land auf dem ,:::t~;ehte und 
Rechisstaatlichke1t garan_ s;abilisierungs- und Assoznerungsabkommen (SAA) hen Balkan, 
das am 9. AP"~200iiJ ~ikel 2 des Abkommens sind dte Achtung demokratisch;; _de'. E.U 
UJ1terzeic~te. :'::rechte wesentliche Elemente. des SAA. Im Dezember 200~m!'t•~ 
und der e~sc de Status eines EV-Beitrittskand1daten. r ,et 

. M. . 2017 wurde das Land von der konservativen VMRO-DPMNE unter Führ 
Von 20_0~ bis __ ai_d t (MP) Gruevski regiert, die eine Koalition mit der stärksten ethni:'J 
von Mm1sterpras1 en · d p t gen d · R · -

ordrnazedon1en en 

. h Part . DVl bildete. Jm Ergebnis er rotes e ge ie eg1erung Gruevski brachte 
albarusc en ei 16 · V chiebung de M hrh · die Parlamentswahl arn J 1. Dezember 20 eme ers r e eilen, die schließlich 

zu einem Machtwechsel führte. 
Die Koalitionsregierung (SDSM, DUI und kleinere Parteien)_ unter Ministerpräsident (MP) 
Zaev (SDSM.l hat während ihrer Amtszeiten von_ Juni 2017 _bis Januar 2020 und seit August 
2020 zahlreiche Veränderungen angeStOßen (u. a. in den Bereichen Wahlen, Parlamentsreform, 
Zivilgesellschaft, J\,1.edien, öffentliche Verwaltung, JuSIIZ) u

nd 
dadurch das Land wieder auf 

den Weg zu mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gebracht. Besonders positiv wird die 
Einbindung der Opposition und Zivilgesellschaft 1n den politischen Entscheidungsprozess 
sowie das historische Prespa-Abkommen_ (Lösung Name~sfrage mit Griechenland) bewertet. 
Am 25.03.2020 beschloss der Europäische Rat schheßhch, die Beitrittsgespräche mit 
Nordmazedonien zu eröffnen und am 27.03.2020 trat Nordmazedonien der ATÜ bei. 

staatliche Repression geg 
cht statt, jedoch kam es i 
n gegen oppositionelle P 

Die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit wird in No 

In Nordm~do~ien gibt es mit ethnischen Albanern. Ro 
V lachen eine V 1elzahl von Minderheiten. G äß der V 
alle Bürger g!e(ch und genießen alle Rechte= Freiheit 
Hautfarbe, nationaler und sozialer Herkunft politischet 
Vermögens- und gesellschaftlicher Lage. ' 

© Auswärtiges Amt 2021 - Nicht zur Veröffentlich 
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·gen inderh i ten . . . . 

1·t1·sch r ·1 . gerichtete Hasspropaganda in den Medien wird nicht betrieben, auch von 
po 1 e1 e wird k . . . . 
und Ge undhcitss s eine Diskriminierung betrieben. Der Zugang zum staatlichen 81ldungs-

y tem steht allen ethnischen Gruppen offen. 

In N~
rdmazedonien besteht Religionsfreiheit. Der Nordteil des Landes wird überwiegend von 

Mu~Ii_men bewohnt, der Süden von orthodoxen Christen, jedoch sind Angehörige beider großen 

Rehgwnsgruppen landesweit ansässig. Seit Jahren entstehen neue Kirchen und Moscheen. 

Häusliche ?ew~t ist in ganz Nordmazedonien ein immer noch verbreitetes Phänomen, 

betrof~e~ smd m der Regel Frauen und Kinder. Es gibt sechs Frauenhäuser für einen 

kurzzeitigen Aufenthalt in akuten Notfällen sie bieten auch längere Aufenthaltsmöglichkeiten 

an. Obwohl häusliche Gewalt ein Straftatb;stand ist der mit hohen Strafen eahndet werden 
k ' 

Am 06.11.2014 trat das Gesetz in Kraft, in dem die Republik Nordmazedonien (bis zum 

11.02.2019 noch ehemalige jugoslawische Republik (ejR) Mazedonien) zum sicheren 

Herkunftsland erl<l ·· de. 

Rückgeführte 
ausgesetzt. 

Seit dem 01.01.20 
zum deutschen 
Gebrauch. 

• Auswärtiges 

Deutschland sehen sich keinen staatlichen Repressalien 

~ angehörige des Westlichen Balkans erleichterten Zugang 

rvon machen Staatsangehörige Nordmazedoniens regen 

Veröffentlichung bestimmt - Nachdruck verboten 
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. rf hC Lage . . 
I . Allgcmcrnc po • asc . . er Unabhängig~c1_t ~1991) cmc parlamcntari ehe . , edonicn ist seit ihr atische Prmzip1cn, Menschenrechte und Die Repu?hk Ndo;~:az Verfassung dernoYe Land auf dem Balkan, das am 9. April 2001 ein 
Demokratie, e • r das ers ) ·1 der EU t · 
Rechtsstaatlichkeit garantiert. Sie wa ornrnen (SAA m1 . . . un erzetchnete. Gemäß 
Stabilisierungs- und Assoziie~ngsa~k g demokratischer Pn~z1pien und der Menschenrechte Artikel 2 des Abkommens sind die Ac tu( Dezember 2005 erhielt Nordmazedonien den Status wesentliche E!e~ente d~s Abkoro.:~\::gung (Prespa-Abkomme~~ mit ?nechenland im 

eines EU-Be1tnttskand1daten. N rt wurden bedcutende politische Ziele erreicht· Am Namensstreit, der über 27 Ja~en and~l T~ bei . Bereits am _25 ,03.2020 hatte der Europäische 27.03.2020 trat Nor?maz~d?nien de:, he mit Nordmazedomen zu eröffnen. Die Umsetzun Rat beschlossen, die Be1tnttsgesprac eit vom Nachbar- und EU-Mitgliedstaat Bul arie~ dieses Beschlusses wird Jedoch derz 
g blockiert. 

. .
1

. Parteienlandschaft, wobei SDSM VMRO DPMNE 
Nordmazedonien hat eine v1elfa tige • h S · t DUI · ' - ' 
(beide ethnisch mazedonisch geprägt), auf al?amsc er ei e ' Allianz der Albaner und BESA ( eine Neugründung) die größte Rolle spielen. 
Von 2006 bis Mai 2017 wurde das Land von der konserva_tiven VMRO-DPMNE regiert, die eine Koalition mit der stärksten ethnisch-albanischen Partei DUI bildete. Die Parlamentswahl am 11. Dezember 2016 brachte eine Verschiebung der Mehrheiten, die sich anschließende Regierungsbildung zog sich bis zum 31. Mai 2017 hin. ZwischenJuni 2017 und Januar 2020 wurde Nordmazedonien von einer Koalition, be_stehen? aus der. ~ aldemokratischen Partei SDSM und der albanischen Partei DUI regiert. Diese Regi g hat mit großem Elan Reformen auf den Weg gebracht. Ein Ergebnis dieser Refonnbe gen ist der Beschluss zur Eröffnung der EU-Beitrittsgespräche. Besonders pos die Einbindung der Opposition und Zivilgesellschaft in politischen Entscheid ·e das historische Prespa-Abkommen (Lösung der Namensfrage) bewertet. 

Von Januar bis Juli 2020 übernahm zwecks Vorberei Parlamentswahlen eine sogenannte technische Re Parlamentswahl im Juli 2020 ging die Partei des früher Seit August 2020 führt MP Zaev erneut die Re Koalitionspartnern, inkl. BESA) und DUI. 

II. Asylrelevante Tatsachen 

1. Staatliche Repressionen 

Eine staatlich gezielte Repression 
Nordmazedonien nicht statt. 

1.1 Politische Opposition 

© Auswärtiges Amt 2021 - Nicht zur Veröffentli 
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1.2 Ver ·ummlungs- Und Vc . . f e'hcit Meinungs- und Pressefreiheit rcm1gungs r 1 , 

Die Ver ~mm lungs- und V . . f •heit ist in Nordmazedonien nicht eingeschränkt. 
Dieses zeigen zahlreiche Deremigun~s rei und Proteste der vergangenen Jahre über alle 
olitischcn Parteic h. emonstrat10nen 

P n mweg. 

J .3 M inderheiten 

In Nordmazedonien gibt es e. V !zahl von Minderheiten, die zahlenmäßig größten Gruppen 
bilden ethnische Albaner (g~;:hät

1;t etwa 25% der Bevölkerung), Roma, T~rken, Bosniaken, 
Serben und Vlachen. Der y f: eh sind alle Bürger gleich und genießen alle Rechte 

d F 
.h . er assung na . d . 1 un re1 e1ten, unabhan·· gi· G blecht Rasse Hautfarbe nat10nalcr un sozia er . . g von esc , , , . . 

L
Herkun:ft, politischer und religiöser Zugehörigkeit oder Vermögens- und gesellschaftlicher 

age. 

Gegen Minderheiten gerichtete Hasspropaganda in den Medien wird nicht betrieben. 

Man schätzt, dass nur ca. 7 5 % der Roma-Kinder 
eine Grundschule besuchen, nur ca. 40 % besuchen eine Sekundarschule. Allerdings gibt es 
leichte Erfolge zu verzeichnen: Der Skopjer Vorort Shuto Orizari, in dem die Mehrzahl der 
Roma in Nordmazedonien leben, und der von einem Roma-Bür ermeister eleitet wird, verfügt 
über zwei Grund- und eine Sekundarschule. 

An den Hochschulen ist eine 
(unausgeschöpfte) Quote fi,if l::ma-Stämmige reserviert. Die Regierung versucht in einem 
neuartigen Projekt, den b~ eli den Teufelskreis aus mangelnder Bildung = Arbeitslosigkeit 
zu durchbrechen, indem sie die 1 von Roma-stämmigen Lehrkräften erhöht. Dazu werden 
in den Sekundarschulen und später an der Universität Stipendien gezahlt, die 
motivationssteigemd wirken: Oie Abbrecherquote in der Sekundarstufe liegt in dieser Gruppe 
bei nur 5,8 %. Es gibt vier Roma-sprachige TV-Sender. 

1.4 Religionsfreiheit 

In Nordmazedo · 
überwiegend vo 
sind An ehöri 

Religionsfreiheit. Der Nord- und Westteil des Landes wird 
bewohnt, der Süden und Osten von orthodoxen Christen, jedoch 
en Religi · .. · 

© Auswärtiges Amt 2021 - N" Veröffentlichung bestimmt- Nachdruck verboten 



on-Refoulernent-Prinzip. 

rundsätzlich das 
ordmazedonien beachtet g • 

gspraXJ 
rafzuJJJ essun 

1.5 trafvcrfolgungs- oder St . . bestimmte traftaten vorgesehen und kann 
· speziell für 

Eine lebenslange FreiheitsStrafe 
1st 

durch 40 Jahre Haft ersetzt wefden. Anklageerhebung (UnterSuchungshaftJ beträgt für alle 

Die legale 1 Iaftdauer für Gefangene vo~ hebung der Anklage maximal zwei Jahre. Diese 

Delikte maximal 180 Tage, n_achd Pr axis verlängert werden, indem neue Anklagepunkte 

U h h ft k · doch in er r U t h 
ntcrsuc ungs a ann Je . G • ht eine erneute n ersuc ungshaft anordnet. so dass 

h · k c d derer ein enc · fi 
mzu ommcn, au1grun . E "bt mehrere Kategonen lir die Untersuchungshaft im 

die Frist erneut zu laufen beginnt. s ~\1 _ 1 ?2): 
Rahmen der Strafprozessordnung (Art-

- Während der Ermittlungen, bevor die Anklage vom G~richt genehmigt wird: 180 Tage 

b d T d d·e Haftentscheidung getroffen wird; 
a cm ag, an em i . 
Nachdem die Anklage vom Gericht gene~i~ wurde: 1 Jahr für die mit bis zu l ~ Jahren 

1 Iaft bestraften Verbrechen; 2 Jahre für die mit lebenslanger Haft bestraften Verbrechen. 

Die mazedonische Regierung arbeitet auch im Justizbereich mit 

im Hinblick auf die Rechtstaatlichkeit von Strafverfahr 

Korruption und der organisierten Kriminalität. 

Die Antikorruptionskommission hat ihre Arbeit aufgeno 

unabhängig und souverän, wodurch sie sich in allen 

erworben hat. 

Bekanntestes Beispiel im Rahmen der Korruptionsbek 

Sonderstaatsanwaltschaft Janeva, die nach Bekann 

abgesetzt, in Haft genommen und in erster Instanz zu • 

wurde. 

1.6 Militärdienst 

© Auswärtiges Amt 2021 _ Nicht V . . zur cröffcnth 

druck an Reformen: u.a 
· die Bekämpfun von 

ich bisher al hr 
großen Respekt 
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1. 7 Handlungen gegen Kinder 

Eine Stu~ie der <-?IZ wie auch das Straßenbild an belebten Kreuzungen größerer Städte zeigen, 
dass_ veremzelt ~mder (größtenteils Roma) von ihren Eltern zum Betteln an Straßenkrc~zu_ngcn 
sowie vor und m Restaurants angehalten werden. Ebenso ist zu beobachten, dass Klcmkmdcr 
von bettelnden Frauen auf dem Arm durch Restaurants, Bars oder Schnellimbisslokale getragen 
werden. 

Die _Federführung für die Verbesserung der Kinderrechte liegt beim Ministerium für Arbeit und 
Soziales, welches hier mit UNICEF kooperiert. 

1.8 Geschlechtsspezifische Verfolgung 

Eine staatliche geschlechtsspezifische Verfolgung findet nicht statt. 

1.8.1 Situation für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle/ Transgender und 
Intersexuelle (LGBTI) 

Seit Oktober 2020 ist ein neues Antidiskriminierungsgesetz in Kraft, wonach jedwede 
Diskriminierung auf der Grundlage von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, nationaler oder ethnisch r 
Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechteridentität, Zugehörigkeit zu 
einer Minderheitengruppe, Sprache, Staatsangehörigkeit, sozialer Herkunft Bildung, Religion 
oder Glaubensüberzeugung, politischer Überzeugung, anderen Überzeugung n. 
Behinderungen, Alter, Familien- und Ehestand, Vermögensstatus, Gesundheitszustand. 
Persönlichkeit und esellschaftlichem Status oder ir endeiner anderen Grundl e erboten i t. 

In Nor~azedonien gab es in der Vergangenheit (Juni 2013, Oktober 2014 und Oktobe~ 2016 
sechs Uberfälle auf das Büro der LGBTI-Gemeinschaft mit materiellem chad di tr tz 
vorliegenden Videobeweisen niemals aufgeklärt wurden. 

Am 29.06.2019 hat in Skopje die erste Pride Parade stattgefunden, an der re hund rt 

Personen teilgenommen haben, darunter auch einige Kabinettsmitgli uf grund 
coronabedingter Einschränkungen konnten seither keine vergleichbaren ran taltung n m •hr 
stattfinden. 
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1.9 F ... xilpolitischc Akti\lWitcn 
. . .. fi d über Internetportale vor allem in Serbien statt. 

Exilpolitischc Tätigkeiten/Aktivttaten m en 

2. Repressionen Dritter 

Eine Repression Dritter ist nicht zu verzeichnen. 

3. Ausweichmöglichkeiten 

entfällt 

III. Menschenrechtslage 

1. Schutz der Menschenrechte in der Verfassung 

Die Verfassung gewährt allen Mazedoniern die grundlegenden Menschenrechte. 

Nordmazedonien ist dem Europarat am 09. November 1995 beigetreten und hat am 10. April 
1997 die Europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert und deren Einhaltung in der 
Verfassung verankert. 

Nordmazedonien hat folgende Menschenrechtsabkommen ratifiziert: 

Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe (12.12.1994) 
Fakultativprotokoll zur Antifolterkonvention (13.02.2009) 
Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (18.01.1994) 
Zweites Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe (26.01.1995) 
Überein.kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
(18.01.1994) 
Internmonales Übereinkommen 
Rasseu . skriminierung (18.01.1994) 

zur Beseitigung jeder Form von 

Inte naler Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
( 8.0 4) 

e ommen über die Rechte des Kindes (02.12.1993) 
FtUru:Itativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend die 
Bete· "gu.Q.g von Kindern an bewaffneten Konflikten (12.01.2014) 
Fakul tivprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreff end den 
Ver;kaufvon Kindem, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie (17.10.2003) 
Ob inkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (29.12.2011) 

Folgende bkommen wurden -nicht- ratifiziert: 

einkommen aller Personen vor dem Verschwindenlassen (signiert) 
Fakultativprotokoll tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

- Fakultativprotokoll zum eip.komrnen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen 
_ Fakultativprotokoll zum Übereinkommen jeder Fonn von Diskriminierung der Frau 
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hat Nordmazedonien eine ständige Einladung für alle Mandatsträger des VN
.Mensc 1enrec tsrats ausgesprochen. Besuchsanfragen des VN-Sondcrberichtcrstatters für 
extreme Armut (2012) un~ der Arbeitsgruppe über das Vcrschwindenlasscn_ (2014) stehen noch 
aus. Im Jahr 20l 8 wurde eine Einladung für den Besuch des VN-Sonderbenchterstatters für die 
Versammlungsfreiheit ausgesprochen. 

Im Januar 2019 wurde. Nordmazedonien zum dritten Mal der Allgemeinen Periodischen 
Staatenüberprüfung (Universal Periodic Review, UPR) unterzogen. Von insgesamt 169 
Er~pfehlungen wurden lediglich zwei nicht akzeptiert: die Ratifizierung der Indigenous and 
Tn~al Peoples Convention (ILO-Konvention Nr. 169, 1989, die Deutschland mangels 
Uremwohnervölkem ebenfalls nicht ratifiziert hat) und die Forderung nach 
Rechenschaftszusicherung für die während des Konflikts 2001 begangenen Verbrechen (mit 
Verweis auf das Amnestie-Gesetz 18/2002). 

2. Folter 

Die Verfassung Nordmazedoniens verbietet ausdrücklich die Anwendun 

3. Todesstrafe 

Die Todesstrafe ist abgeschafft. 

4. Sonstige menschenrechtswidrige Handlungen 

entsprechen nun dem EU-Mindeststandard. Nicht zuletzt aufgrund dieser Verbesserungen 
konnte der bilaterale Auslieferun sverkehr mit Nordmazedonien im Jahr 2019 wieder 

5. Lage ausländischer Flüchtlinge 

Nordmazedonien ist Teil der sogenannten Balkanroute. Im Land hielten sich seit 2018 
durchschnittlich ca. 100-150 Flüchtlinge auf, die vom Roten Kreuz betreut wurden. Fast alle 
Migranten und Flüchtlinge sehen Nordmazedonien als Transitland für die Weiterreise 
(zunächst) nach Serbien. Über 90 % der dort untergebrachten Migranten und Flüchtlinge halten 
sich weniger als 24 Stunden in den Transitzentren auf. 

Die Flüchtlinge sind größ_tenteils in Transitzentren im Norden und Süden des Landes 
untergebracht. 
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IV. Rückkehrfragen 

J. Situation für Rückkehrer 

1.1 Grundversorgung 

12 f · bcn 
in geschwärLter Fassung re1gcg 

Der Erhalt von Sozialleistungen ist an einen Aufenthalt in Nordmazedonien gebunden. Hi~u 

kommt die Verpflichtung, sich ei:imaI jährlich bei den. So~ialbehörden __ zu m~ld_en. Als Fo g~ 
davon müssen Rückkehrer neuerliche Anträge auf Sozialhilfe stellen, uber die innerhalb ~? 
zwei Monaten entschieden werden muss. Die Summe der gezahlten Sozialleistungen betragt 

für zwei Personen monatlich ca. 50,- Euro (das Durchschnittseinkommen liegt - ohne 

Berücksichtigung der Schattenwirtschaft - bei 460,- Euro monatlich (Januar 202 1 )). 

Nordmazedonien verfügt nicht über Aufnahmeeinrichtungen. 

1.2 Rückkehr und Reintegrationsprojekte im Herkunftsland 

In Shuto Orizari gibt es ein Hilfsprojekt der deutschen NRO „Schüler helfen Leben", das von 

NRW initiiert und unterstützt wurde; zurzeit unterstützt Bremen. Hier arbeitet ein Freiwilliger 

aus Deutschland mit Roma-Kindern und hilft bei der Nachmittagsbetreuung und den 

Hausaufgaben. Dieses Projekt richtet sich auch, jedoch nicht speziell an rück.kehrende Kinder. 

1.3 Medizinische Versorgung 

Das öffentliche Gesundheitswesen in Nordmazedonien steht jedem registrierten 

(standesamtlich erfassten) Bürger zur Verfügung. Es ist nicht bekannt, wie viele Roma nicht 

registriert sind und damit keine Personal- und Reisedokumente erhalten können. Dieser Teil 

der Bevölkerung kommt auch nicht in den Genuss der staatlichen medizinischen Versorgung. 

Eine nachträgliche Registrierung ist grundsätzlich möglich, stellt sich nach Aussagen von 

NROs aber als sehr langwierig und schwierig dar. 

Die medizinische Versorgung im staatlichen Gesundheitssystem hat sich verbessert und 

beweist insbesondere auch während der Covid-19-Pandemie ihre Leistungsfähigkeit und 

Resilienz. Die apparative Ausstattung ist in verschiedenen (aber nicht allen) Abteilun en der 

beiden wichti sten öffentlichen Krankenhäuser in Sko · e t bis sehr t. 

2. Behandlung von Rückkehrern 

3. Einreisekontrollen 
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Lichtbi lddokument ist nicht möglich. 

4. Abschiebewege 
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V. Sonstige Erkenntnisse über asyl- und abschieberechtlich relevante 
Vorgänge 

1. Echtheit der Dokumente 

2. Zustellungen 

3. Feststellung der Staatsangehörigkeit 

~ahren sind möglic 

4. Ausreisekontrollen und Ausreisewege 
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